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100 JAHRE FACHTAGUNG ERBPACHTRECHTSVERTTAG 
FACHTAGUNG ZUM ERBBAURECHT

25. November 2029

Die Zukunft des Wohnens in Kiel
oder

Neuanfang der Kieler Flächenpolitik



• Vita/Dezernat II/Aufgabenportfolio
• Historie /Sachlage
• Maßnahmen/Strategien gegen Wohnungsmangel
• Laufende Projekte/Entwicklungen in der LHK
• Qualität/Partizipation



Doris Elisabeth Grondke
12. Juli 1965
verheiratet 

• Intensivkrankenschwester
• Architektin + Stadtplanerin
• Stadträtin für Stadtentwicklung 
• Bauen + Umwelt

Engagements
• DASL
• Deutscher Städtetag 

(Bau-, Verkehrsausschuss + 
• Umweltausschuss
• Städtetag Schleswig Holstein
• Bundesstiftung Baukultur
• Architekten – und Ingenieurkammer

Schleswig Holstein
• Verein für Baukultur Kiel e.v.

VITA
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Team Dezernat II

MEIN TEAM





Historie:

Beginn in den 80 er Jahren: Konservative 
Marktförmigkeit des Bodens – Ermöglichung 
privater Spekulationen

Gegenposition : Bodenreform – einschränken 
der Spekulation (OB München Jochen Vogel)

Prognosen der 80 er Jahre – demografisch 
abnehmende Bevölkerungszahlen und 
ausgeglichener Wohnungsmarkt (Filtering
Down Modell) 

Wachstum - Wenn - im oberen Sektor –
Anspruch an den Standard steigt – Wohnungen 
für schlecht verdienende Menschen werden 
frei



1. Der soziale Wohnungsbau ist 
zurückgefahren worden

2. Entgegen den Annahmen ist die 
Wohnungsnot gewachsen!

Mitte 90 er Jahre: Aufgrund gestiegener Land -
Stadt Wanderung – massive Wanderung in die 
Städte.  

Mangel in den Städten und Angebote auf dem 
Land = 2 Mio in den Westen gekommen 

Wohnungsmangel verschärft + Einkommen 
sind gesunken



Fakten:

Von 1962 bis 2015 sind bundesweit die 
Baulandpreise um 1.600 % und die Mieten 
um 495 % gestiegen, der normale 
Preisindex hingegen nur um 302 %

Beispiel: Bodenpreise in München: seit 
den 60er- Jahren Steigerung um 36.000 %

Boden ist nicht vermehrbar + kann nicht 
frei gehandelt werden!

Situation kann nicht über Nacht 
verändert werden!



Ergebnis:

Differenzierte Wohnbedürfnisse, alternde 
Gesellschaft, weiterhin in Ost und West 
gespaltener Wohnungsmarkt

angespannte Angebotssituation für 
benachteiligte Nutzergruppen 
(Alleinerziehende, Migranten, sozial 
schwache Haushalte, Haushalte mit 
niedrigem Einkommen) 

Infrastrukturelle Folgewirkungen der 
Suburbanisierung (u.a. 
Umweltbelastungen, Aus- und 
Einpendeln, räumliche Trennung von 
Arbeits- und Wohnort)
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NEUANFANG DER KIELER FLÄCHENPOLITIK
Maßnahmen der LHK gegen den Wohnungsmangel



• Gründung einer städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft (KIWOG)

• Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte 
nach § 24 Abs. BauGB

• Vereinbarung von Wiederkaufsrechte

• Stärkung Erbbaurecht - Vergabe 
städtischer Grundstücke in Erbpacht

• Konzeptvergabe zur Sicherung von 
Qualität

• Ankauf von Bundesimmobilien 
(Verbilligungsrichtlinie) 



• Kauf von Wohnungen (z.B. Marthas Insel) 

• Ausweisung Bauland (Außenentwicklung)

• Ausweisung von Bauland (Innenentwicklung)

• AG Kiel und Umland (interkommunal)

• Masterplan Wohnen mit Akteuren des Wohnungsmarktes

• Beratung  bei Entwicklung nach § 34 BauGB

• Kriterien Wohnbaulandentwicklung

- 30 % soz. geförderter Wohnungsbau
- Anteil % Unterbringung Flüchtlinge + Obdachlose



Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte nach § 24 Abs. BauGB und 
Vereinbarung von Wiederkaufsrechte

2019 Widerruf des seit 2004 geltenden Generalverzichts zur 
Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte!

Ausübung grundbuchlich gesicherter städtischer Vorkaufsrechte 
wenn
• verkehrliche 
• städtebauliche 
• wohnungspolitische Ziele erreicht werden können 
oder bauliche Entwicklung ermöglicht werden kann

Alle städtischen Grundstücke werden künftig im Falle eines 
Verkaufs oder bei Bestellung eines Erbbaurechtes grundsätzlich 
mit einem Vorkaufsrecht und einem Wiederkaufsrecht zugunsten 
der Stadt vergeben



Stärkung Erbbaurecht - Vergabe städtischer Grundstücke in 
Erbpacht

Bereits im Eigentum der Stadt befindliche Mehrfamilienhäuser 
oder zusammenhängende Siedlungsbebauungen werden 
grundsätzlich nicht veräußert. Diese werden im Bestand gehalten 
und künftig durch die Wohnungsbaugesellschaft verwaltet.

Grundstücke, die für eine Mehrfamilienhausbebauung geeignet 
sind werden grundsätzlich vorrangig der 
Wohnungsbaugesellschaft zur Bebauung übergeben.

Wenn die Wohnungsbaugesellschaft sich gegen eine Bebauung 
einzelner Grundstücke entscheidet, so wird dieses Grundstücke 
vorrangig als Erbbaurecht an Dritte Investoren vergeben. Die 
Bestellung erfolgt nach folgenden Kriterien:

• Verpflichtung mind. 30% aller Wohnbauflächen mit sozialer 
Wohnraumförderung zu errichten – Erbbauzins betragt bis zu 
4% vom Bodenrichtwert 



Stärkung Erbbaurecht - Vergabe städtischer Grundstücke in 
Erbpacht

• Verpflichtung mind. 50% aller Wohnbauflächen mit sozialer 
Wohnraumförderung zu errichten – Erbbauzins betragt bis zu 
3% vom Bodenrichtwert 

• Die Verpflichtung zur Bebauung der Grundstücke innerhalb 
einer Frist von 2 Jahren nach Vertragsabschluss und zur 
Übernahme der sozialen Wohnraumförderung wird vertraglich 
festgeschrieben und gesichert.

Analog bei gewerblichen Flächen: Vermarktung durch die Kieler 
Wirtschaftsförderung (KIWI) Vorrangig werden diese Flächen zur 
Veräußerung angeboten. Bei Erbbaurechtbestellung bis zu 6% 
vom Bodenrichtwert



Vorhaben größer 50 WE

An der Hörn (400WE)
TAS (200WE)
Kieler Süden (2000 WE)
Postfuhrgelände (900 WE)
Torfmoorkamp (800 WE)
Marinetechnikschule (200WE)
Holtenau Süd (300 WE)
MFG 5 (1600 WE)
Rothenbek (50 WE)
Entwicklung CAU – Bremerskamp
(200 WE)
+
sonstige Suchräume
Private Grundstückseigentümer

Genehmigungen nach § 34 BauGB
2017 – 1040 Wohneinheiten
2018 – 480 Wohneinheiten
2019 – 665 (930) Wohneinheiten



Kriterien Wohnbaulandentwicklung



Kriterien Wohnbaulandentwicklung



Konzeptvergabe



Wohnbebauung an der Hörn



Wohnbebauung an der Hörn



Wohnbebauung an der Hörn



Wohnbebauung an der Hörn



Wohnbebauung - Marthas Insel  



„Kool Kiel“ – Hotel und 200 Wohneinheiten



„Kool Kiel“ – Hotel und 200 Wohneinheiten



Wohnbebauung ehemaliges Postareal 



Wohnbebauung ehemaliges Postareal 



Wohnungsbauprojekt Torfmoorkamp



Wohnungsbauprojekt Torfmoorkamp



Holtenau Ost – Entwicklung des ehemaligen Marinegeschwaders 5



Holtenau Ost – Entwicklung des ehemaligen Marinegeschwaders 5



Marinequartier Wik



Kieler Süden – Lage im Stadtgebiet



Kieler Süden – Planungsgebiet



Kieler Süden – 1. Rang Reicher Haase Assoziierte / Dortmund



Kieler Süden – 1. Rang Reicher Haase Assoziierte / Dortmund



Testentwurf

Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Wohnen Kirchhofallee



Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Projekt Innenentwicklung § 34 BauGB



Wohnen in der Oppendorfer Straße



CAU – Visionsbereich



CAU – Planungsbereich Rahmenplan Bremerskamp



Leitprojekt Innenentwicklung



Leitprojekt Innenentwicklung





Gestaltungsbeirat Kiel 2019 - 2022



„Kieler Perspektiven“ – Fachvorträge + Diskussionen zum Schwerpunktthema WOHNEN



„Kieler Perspektiven“ – Fachvorträge + Diskussionen zum Schwerpunktthema WOHNEN



Forum Baukultur



Forum Baukultur



Stadtspaziergang – 3 Zeitepochen







Gründungsveranstaltung Verein für Baukultur ev.



Titel der Präsentation | Autor | Datum

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


